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EMPFEHLUNG Nr. 1/2022  

DES ASSOZIATIONSRATES EU-ÄGYPTEN 

vom … 

über die Partnerschaftsprioritäten EU-Ägypten 2021-2027 

DER ASSOZIATIONSRAT EU-ÄGYPTEN — 

gestützt auf das Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den 

Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Arabischen Republik 

Ägypten andererseits, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den 

Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Arabischen 

Republik Ägypten andererseits (im Folgenden „Abkommen“) wurde am 25. Juni 2001 

unterzeichnet und trat am 1. Juni 2004 in Kraft. 

(2) Artikel 76 des Abkommens ermächtigt den Assoziationsrat EU-Ägypten, Beschlüsse zur 

Erreichung der Ziele des Abkommens zu fassen und zweckdienliche Empfehlungen 

auszusprechen. 

(3) Gemäß Artikel 86 des Abkommens müssen die Vertragsparteien alle allgemeinen oder 

besonderen Maßnahmen treffen, die für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem 

Abkommen erforderlich sind, und dafür sorgen, dass die Ziele dieses Abkommens 

verwirklicht werden. 
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(4) Im Rahmen der Überprüfung der Europäischen Nachbarschaftspolitik wurde eine neue 

Phase der Zusammenarbeit mit den Partnern zur Förderung des Engagements auf beiden 

Seiten vorgeschlagen. 

(5) Die Europäische Union und Ägypten haben vereinbart, ihre Partnerschaft zu konsolidieren, 

indem sie eine Reihe von Prioritäten für den Zeitraum 2021-2027 (im Folgenden 

„Partnerschaftsprioritäten EU-Ägypten 2021-2027“) vereinbaren, die das Ziel haben, die 

gemeinsamen Herausforderungen, denen die Union und Ägypten gegenüberstehen, 

anzugehen und gemeinsame Interessen zu fördern. 

(6) Die Vertragsparteien des Abkommens haben sich auf den Wortlaut der 

Partnerschaftsprioritäten EU-Ägypten 2021-2027, die die Umsetzung des Abkommens 

unterstützen und den Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit bei den gemeinsam 

festgelegten Interessen legen, verständigt — 

EMPFIEHLT: 
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Artikel 1 

Der Assoziationsrat empfiehlt, dass die Vertragsparteien des Abkommens die 

Partnerschaftsprioritäten EU-Ägypten 2021-2027 wie im Anhang dieser Empfehlung dargelegt 

umsetzen. 

Artikel 2 

Die Partnerschaftsprioritäten EU-Ägypten 2021-2027 ersetzen die Partnerschaftsprioritäten 

EU-Ägypten, deren Umsetzung mit der Empfehlung Nr. 1/2017 des Assoziationsrates1 empfohlen 

wurde. 

                                                 
1 Empfehlung Nr. 1/2017 des Assoziationsrates EU-Ägypten vom 25. Juli 2017 zur 

Festlegung der Partnerschaftsprioritäten EU-Ägypten (ABl. EU L 255 vom 3.10.2017, 
S. 26). 
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Artikel 3 

Diese Empfehlung tritt am Tag ihrer Annahme in Kraft. 

Geschehen zu … 

 Für den Assoziationsrat  

 EU-Ägypten 

 Der Vorsitzende 
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